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50/03 Personen- und Güterbeförderung

Norm

B-VG Art140 Abs1 Z1 litc

GelVerkG 1996 §3, §19

VfGG §7 Abs2

Leitsatz

Unzulässigkeit eines Individualantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des GelegenheitsverkehrsG betreffend das

neu eingeführte "Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi" wegen zu engen Anfechtungsumfangs

Rechtssatz

Gemäß §3 Abs1 Z3 iVm §19 Abs8 GelverkG idF BGBl I 83/2019 gelten die Konzessionen der Antragstellerinnen für das

Mietwagen-Gewerbe mit Pkw ab dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen als Konzessionen für das

"Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi". Die Antragstellerinnen müssen künftig die Vorschriften für die

Ausübung des "Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi" einhalten und zudem gemäß §19 Abs9 GelverkG -

zeitlich gestaCelt - das Vorliegen der Konzessionsvoraussetzungen für dieses Gewerbe nachweisen, um ihr Gewerbe

weiter fortführen zu können. Wie die Antragstellerinnen zutreCend feststellen, werden diese Rechtsfolgen zunächst

durch die mit BGBl I 83/2019 erfolgte Änderung in §3 Abs1 Z2 GelverkG ausgelöst, wonach von dieser Bestimmung nur

mehr das Mietwagen-Gewerbe mit Omnibussen, nicht mehr aber auch jenes mit Pkw umfasst sein wird. Die

QualiHkation als diesem "neuen" Gewerbe zugehörig und in weiterer Folge auch die Anwendbarkeit der für dieses

Gewerbe maßgeblichen Vorschriften wie KennzeichnungspIicht, QualiHkationsanforderungen für die Lenkerinnen,

Tarifgebundenheit udgl - ergeben sich jedoch erst in Zusammenhang mit §3 Abs1 Z3 GelverkG sowie - die Erfüllung der

Konzessionsvoraussetzungen betreCend - mit den Übergangsbestimmungen des §19 Abs9 GelverkG. Vor diesem

Hintergrund und im Hinblick auf die geltend gemachten Bedenken hätten die Antragstellerinnen im Rahmen des

Hauptantrags neben der Wortfolge "mit Omnibussen," in Z2 jedenfalls auch §3 Abs1 Z2 und Z3 GelverkG zur Gänze

anzufechten gehabt, um dem VfGH im Falle des ZutreCens der Bedenken in die Lage zu versetzen, entsprechend

seiner Judikatur zum Aufhebungsumfang darüber zu beHnden, auf welche Weise die Verfassungswidrigkeit zu

beseitigen ist.

Der Eintritt der von den Antragstellerinnen für die Stellung der zwei weiteren Eventualbegehren ausdrücklich gestellten

Bedingung der Abweisung des Hauptantrags setzt dessen Zulässigkeit voraus. Da die Antragstellerinnen die

Eventualbegehren ausdrücklich von der Abweisung des Hauptantrags abhängig machen und sich der Hauptantrag auf

Grund zu engen Anfechtungsumfanges als unzulässig erweist, ist auf die Eventualbegehren nicht einzugehen.
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